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Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 28. April 1993

1215. Baulinien, Niederhasli

Am 18. MfLrz 1993 ersuchte der Gemeinderat Niederhasli um Genehmi-
gung seines Besçhlusses vom 26. Januar 1993 betreffend die Neufestset-
zung von Baulinien an der Heisel- und der Möslistrasse.

Das gesetzliche Festsetzungsverfahren wurde ordnungsgemfiss durch-
geführt. Die technische Überprüfung der Vorlage gibt zu keinen Bean-
standungen Anlass.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Beschluss des Gemeinderates Niederhasli vom 26. Januar 1993
N von Baulinien an der

Möslistrasse wird den
II. Der Ge-

nehmigung öffentlich bekanntzumachen.
III. Mitteilung an den Gemeinderat Niederhasli, 8155 Niederhasli

(unter Rücksendung von zwei Baulinienplåinen mit Genehmigungsver-
merk), sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zlürich, den 28. April 1993

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

i.v.
Hirschi

Gde, Niederhasli


